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Kreisstadt Siegburg           Anlage A 

      
Gremium: Planungsausschuss  
Sitzung am:  31.08.2023 
 
 

 

Bebauungsplan Nr. 50/5 
Plangebiet: Bereich zwischen der Wilhelmstraße und Straße Haufeld im Siegburger Zentrum 
 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen 
 Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Auslegung 
 

 
Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung  
 
Im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, wurden die 
eingegangenen Schreiben ausgewertet. 
 
1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurden folgende 
Stellungnahmen abgegeben. 
 
1.1.1 Privatperson A – Hennef 
1.1.2 Privatperson B – Wilhelmstraße, Siegburg  

 
1.2 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende abwägungsrelevante 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
1.2.1 Untere Denkmalbehörde der Stadt Siegburg 
1.2.2 Fachbereich Abwasser - Stadtbetriebe Siegburg AöR 
1.2.3 RSAG AöR 
1.2.4 Amt für Mobilität und Infrastruktur – Stadt Siegburg 
1.2.5 Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz 
1.2.6 Deutsche Telekom Technik GmbH 
1.2.7 LVR Denkmalpflege im Rheinland 
1.2.8 Geologischer Dienst NRW 
1.2.9 LVR Bodendenkmalpflege 

 
 

Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.  
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1.1.1 Privatperson A – Hennef mit Schreiben vom 18.04.2023 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der benötigten Mindesthöhen für die Turnhallen ist eine Abstufung der obersten 
Geschossdecke nur im Bereich von Nebenräumen möglich. Diese erfolgt über eine geneigte 
Dachfläche auf der südlichen Seite der Vierfachturnhalle. 

Zur 1: Es ist nicht geplant das Gartentor durch die Planung zu verdecken oder beim Öffnen zu 
behindern. Ggf. wird es kurzzeitig zu Einschränkungen während der Bauphase kommen. Die 
Umsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt und ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. 

Zur 2: Im Rahmen des Verfahrens wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Das geplante 
Vorhaben wird so ausgeführt, dass das Grundwasser nicht bzw. nur geringfügig tangiert wird.  

Zu 3: Die Entwässerung von Schmutz- und Regenwasser erfolgt über den öffentlichen Kanal in der 
Wilhelmstraße. Das Gebäude und die Straßenentwässerung werden an das öffentliche Kanalnetz 
angeschlossen.  

Zu 4: Zum derzeitigen Zeitpunkt und im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kann keine Aussage 
zur tageszeitlichen Dauer von Bauarbeiten getroffen werden. Die Anregung wird zur Kenntnis 
genommen. 

Zu 5: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Immissionsschutzgutachten durch das 
Ingenieurbüro Grasy & Zanolli erstellt. Der Betrieb der Turnhalle kann gem. Gutachten bis 22:00 Uhr 
gewährleistet werden ohne immissionsschutzrechtliche Konflikte zu erzeugen. Weitere Details sind 
dem Fachbeitrag zu entnehmen, der als Anlage an die Planbegründung beigefügt wurde. 

Zu 6 und 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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1.1.2 Privatperson B – Wilhelmstraße mit Schreiben vom 21.04.2023 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Einzelne Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
Zu Punkt 1: Der Abstand zwischen Gebäude und Vierfachturnhalle beträgt ca. 6,0 – 6,50 m, da das 
beplante Grundstück nicht rechtwinklig ist. Genauere Angaben können durch einen Vermesser 
bestimmt werden. Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen der Vierfachturnhalle werden jedoch 
eingehalten und befinden sich auf dem beplanten Grundstück. 
 
Zu Punkt 2: Dadurch, dass das Grundstück südlich der Vierfachturnhalle gelegen ist, kann es 
voraussichtlich in den frühen Morgenstunden oder in den späten Nachmittag-/Abendstunden zur 
Verschattung des hinteren Grundstücksbereiches kommen. Die Vierfachturnhalle hält mehr als den 
Mindestabstand (im Sinne der Abstandsflächen) zum benachbarten Grundstück ein, weshalb eine 
mögliche Verschattung des Grundstücks voraussichtlich geringfügig ausfällt. 
 
Zu Punkt 3: Entlang der Wege bzw. am Gebäude ist Beleuchtung zur Vermeidung von Angsträumen 
vorgesehen. Die Details werden im Laufe der konkreten Hochbauplanung berücksichtigt und sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Zu Punkt 4: Eine Beweissicherung soll vor Beginn der Bautätigkeiten durch die Stadt Siegburg erfolgen. 
Eine private Beweissicherung kann von den Eigentümern auf eigenen Wunsch und Kosten zusätzlich 
in Auftrag gegeben werden. 
 
Zu Punkt 5: Während der Bauphase ist eine Befahrung des Grundstücks nicht möglich. Bestehende 
Gestattungsverträge zur Nutzung von städtischen Grundstücken werden für diesen Fall aufgehoben 
bzw. gekündigt. Nach Rücksprache mit den Eigentümern des Restaurants ist eine Befahrung des 
Grundstücks oder eine Fremdnutzung der Stellplätze des Restaurants nicht möglich.  
 
Zu Punkt 6: Die Stadt Siegburg bemüht sich alle kritischen Themen, die Turnhallenplanung betreffend, 
im Vorfeld zu berücksichtigen und die Bauzeit so gering wie möglich und so lang wie nötig zu halten. 
Unerwartete Ereignisse können im Vorfeld nicht eingeplant werden. 
 
Punkt 7: Eine Bordsteinabsenkung und Zuwegung über die Wilhelmstraße werden geprüft. Ein Stellplatz 
vor der Tür ist nicht möglich, da es sich hierbei um eine öffentliche Verkehrsfläche handelt und private 
Zuordnungen von Stellplätzen für öffentliche Stellplätze nicht geregelt werden können. 
 
Punkt 8: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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1.2.1 Untere Denkmalbehörde der Stadt Siegburg mit E-Mail Schreiben vom 15.03.2023 
 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Hinweis der Unteren Denkmalbehörde wird gemäß o.a. Wortlaut in den Textteil des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
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1.2.2 Fachbereich Abwasser - Stadtbetriebe Siegburg AöR mit E-Mail Schreiben vom 
27.03.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fachbereich Abwasser – Stadtbetriebe Siegburg AöR - Ergänzende Stellungnahme vom 
22.05.2023 
 

 
 
 



 
 

8 
 

Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Der Hinweis wird im Textteil des Bebauungsplanes unter „Niederschlagswasserbeseitigung“ wie folgt 
aufgenommen: 
 

Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Das Plangebiet entwässert im Trennsystem. Eine Anschlussnahme an den Regen- und 
Schmutzwasserkanal in der Wilhelmstraße ist möglich. Die Entwässerungsplanung und ein 
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 sind im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen. 
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1.2.3 RSAG AöR mit E-Mail Schreiben vom 28.03.2023 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Befahrung der Planstraße durch Abfallsammelfahrzeuge ist nicht geplant. 
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1.2.4 Amt für Mobilität und Infrastruktur Stadt Siegburg mit E-Mail Schreiben vom 05.04.2023 
 
 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aufgrund der erforderlichen Größe der Vierfachturnhalle und den einzuhaltenden Abstandsflächen ist 
eine andere Position der geplanten Turnhalle nicht möglich, weshalb sich die Planstraße ganz nördlich 
auf dem Grundstück wiederfinden muss. Die Einfahrtsituation ist für den PKW-Verkehr möglich, größere 
Fahrzeuge (Rettungswagen, Feuerwehr, Abfallentsorgungsfahrzeuge etc.) sind für die Einfahrt nicht 
vorgesehen.  
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Im Rahmen der Straßenplanung wird ein Ingenieurbüro die Einfahrtssituation im Detail planen, sodass 
Irrfahrten und Hindernisse vermieden werden sollen. 
Die Anregungen zu den genannten Themen wie Irrfahrten, Bring- und Holverkehr, 
Fahrradabstellanlagen, keine überdimensionierte Fahrbahnen und kein Rückwährtsfahren in den 
Kreisverkehr werden bei der Tiefbauplanung berücksichtigt. 
Hinsichtlich der Schrankenregelung der Tiefgarage wird die Anregung an das Planungsbüro 
weitergegeben. 
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1.2.5 Rhein-Sieg-Kreis/ Amt für Umwelt- und Naturschutz mit E-Mail Schreiben vom 05.04.2023 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Verkehrslenkung/Verkehrssicherung 
 
Für das Gebiet des Masterplans Haufeld wird derzeit ein großräumiges Verkehrsgutachten erstellt. 
Die für den Bebauungsplan Nr. 50/5 relevante Einschätzung in Verbindung mit der geplanten 
Tiefgarage, die im Zuge der Planung der Wohnanlage Betreutes Wohnen errichtet werden soll, an der 
Stelle des heutigen Schulgebäudes an der Von-Stephan-Straße, wurde durch das Ingenieurbüro IVV 
eine verkehrliche Untersuchung mit Machbarkeitsstudie durchgeführt zur Zufahrt der Tiefgarage vorbei 
an der geplanten Turnhalle. Anhand der Verkehrszählungen an den benachbarten Knotenpunkten 
Alleestraße/Wilhelmstraße und Von-Stephan-Straße/Wilhelmstraße konnte abgeleitet werden, dass an 
einem normalen Werktag (außerhalb der Ferien) etwa 12.000 bis 13.000 Fahrzeuge die Wilhelmstraße 
im Bereich des Kreisverkehrs befahren. Die beiden untergeordneten Arme erfahren eine deutlich 
geringere Verkehrsbelastung. Der heute vorhandene Parkplatz ist im vorderen Bereich öffentlich 
zugänglich und weist etwa 50 Stellplätze auf. In Richtung des alten Schulgebäudes stehen weitere ca. 
25 nicht öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Mit Realisierung der Sporthalle und der Tiefgarage fallen 
die v.g. Stellplätze weg, werden jedoch durch neue Stellplätze in der Tiefgarage ersetzt. 
Nach Einschätzung des Ingenieurbüros IVV  werden die Zufahrten zur Tiefgarage jeweils zur Hälfte von 
der Wilhelmstraße und von der Von-Stephan-Straße erfolgen, wobei aus der Wilhelmstraße in Richtung 
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Turnhalle ausschließlich Einfahrten stattfinden werden und in der Von-Stephan-Straße sowohl Zu- als 
auch Ausfahrten ermöglicht werden sollen. Dies führt dazu, dass die Ausfahrten ausschließlich in der 
Von-Stephan-Straße abgewickelt werden. 
Bei etwa 250 geplanten Stellplätzen in der Tiefgarage werden voraussichtlich die Hälfte, also ca. 125-
130 Stellplätze aus dem Arm des Kreisverkehrs Wilhelmstraße/Zum Rhein Sieg Forum erreicht. Dies 
bildet nach Einschätzung des Ingenieursbüros die heutigen Verkehrsmenge auf dem Parkplatz ab. 
Das Ingenieurbüro kommt zu dem Ergebnis, dass spätestens mit Realisierung aller Maßnahmen im 
Masterplangebiet mit einem hohen Bedarf zu rechnen ist. Somit ist eine zeitweise vollständige 
Auslastung der Tiefgarage nicht auszuschließen. Das Ingenieurbüro empfiehlt den Parkplatzsuchenden 
frühzeitig und vor Einfahrt in die Zufahrt zur Tiefgarage kenntlich zu machen, ob noch freie Stellplätze 
zur Verfügung stehen. Dazu eigne sich z.B. ein dynamisches Parkleitsystem.  
 
Einzelheiten können dem Fachbeitrag „Verkehrliche Untersuchung (Machbarkeit Zufahrt Tiefgarage 
Sporthalle)“, aufgestellt im August 2023, entnommen werden, der der Bebauungsplanbegründung als 
Anlage beiliegt. 
 
 
Die Turnhalle überdeckt den Gehweg des Kreisverkehrs nur auf Höhe des 1. OG. Der Gehweg bleibt 
bestehen. 
 
Das Amt für Mobilität und Infrastruktur hat ebenfalls auf eine Neugestaltung des Kreisverkehrs und ggf. 
Umbaumaßnahmen hingewiesen. Diese soll im Zuge der Baumaßnahme der Turnhalle und Herstellung 
des 4. Verkehrsarms durchgeführt werden. 
 
Das Planungsbüro heinlewischer Architekten aus Köln haben eine Darstellung s. unten erstellt, die 
aufzeigt, dass eine Sichtbehinderung durch den Überbau nicht hergestellt wird und eine Sichtbeziehung 
bestehen bleibt. 
 
Der Hinweis zu Herstellung des Kreisverkehrs gem. geltender Richtlinien auch im Hinblick eine sichere 
Fußgängerführung insbesondere auch für Schüler/innen wird berücksichtigt. 
 
Die Empfehlungen des Fachbeitrags des Ingenieurbüros IVV und die Stellungnahme der 
Kreisverwaltung werden aufgenommen und dem zuständigen Tiefbauingenieur mitgegeben und im 
Verlauf der Planung mit dem Amt für Mobilität und Infrastruktur abgestimmt. 
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Abb. Quelle: heinlewischer Architekten Stand Mai 2023 
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Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
 
Zur Abklärung einer möglichen Betroffenheit geschützter Arten wurde eine artenschutzrechtliche 
Prüfung Stufe 1 durch HKR Landschaftsarchitekten durchgeführt. Der Artenschutzgutachter ist zu dem 
Ergebnis gekommen, dass für die planungsrelevanten und sonstige national geschützte Tierarten unter 
Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen aus artenschutzfachlicher Sicht durch das 
Planvorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszustands lokaler Populationen zu erwarten ist. 
Unter Berücksichtigung der im Fachbeitrag aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten 
von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ausgeschlossen werden.  
Nach den o. g. Richtlinien und Verordnungen sind geschützte Pflanzen im Wirkbereich des 
Planvorhabens nicht vorhanden. Die erhebliche Beeinträchtigung eines gemeldeten FFH-Gebietes bzw. 
maßgeblicher Bestandteile eines FFH-Gebietes ist durch das Planvorhaben nicht zu erwarten. Im 
Plangebiet sind keine Vorkommen gefährdeter und streng geschützter Pflanzenarten bekannt. 

 
Einzelheiten können dem Fachbeitrag „Artenschutzprüfung Stufe I“ (ASP I), aufgestellt im März 2023, 
entnommen werden, der der Bebauungsplanbegründung als Anlage beiliegt. 
 
Vogelschlag an Gebäuden 
 
Sichtbare größere Glasflächen befinden sich im Erdgeschoss auf der Nord- und Ostseite, kleinere 
Fenster auf der Südseite und weitere Glasflächen befinden sich hinter der vorgehängten Fassade und 
sollten so ungefährlich für die Avifauna sein. An den großen Fensterflächen ist beabsichtigt 
reflexionsarmes Glas zu verwenden. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und im Textteil des 
Bebauungsplanes wie folgt darauf hingewiesen: 
 

Durch bauliche Maßnahmen soll der Vogelschlag an Glasflächen vermieden werden. Geeignete 
Maßnahmen zur Reduktion von gefahrvollen Durchsichten und Spiegelungen liegen in der 
Verwendung halbtransparenten Glases, hochwirksamer Markierungen und Abschattungen 
insbesondere an risikobehafteten, verglasten Gebäudekanten, Fußgängerbrücken/ -
durchgängen, transparenten Balkongeländern und Wintergärten. 

 
Lichtimmissionen 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und im Textteil des Bebauungsplanes wie folgt darauf 
hingewiesen. 
 

Notwendige Beleuchtungen des öffentlichen und privaten Raumes sowie von baulichen 
Anlagen sollen technisch und konstruktiv so angebracht, mit Leuchtmitteln versehen und 
betrieben werden, dass Tiere und Pflanzen wildlebender Arten vor vermeidbaren nachteiligen 
Auswirkungen durch Lichtemissionen geschützt sind. Beleuchtungsplanungen für den 
öffentlichen Raum sollen Aussagen zur Beleuchtungsstärke, Leuchtdichte, beleuchteter Fläche, 
Abstrahlungsgeometrie, zum Farbspektrum und ggf. zur Regulierung der Beleuchtungsstärke 
treffen. Weitere Informationen können der LANUV-Info 42 (2018): „Künstliche 
Außenbeleuchtung - Tipps zur Vermeidung und Verminderung störender Lichtimmissionen“ 
entnommen werden. 

 
Schmutz-/Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Das Plangebiet entwässert im Trennsystem. Eine Anschlussnahme an den Regen- und 
Schmutzwasserkanal ist gem. dem Fachbereich Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg AöR möglich. 
Darüber hinaus ist eine Dachbegrünung vorgesehen, die einen Teil des Niederschlagswassers auffängt. 
 
Anpassung an den Klimawandel (Starkregen) 
 
Ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 wird im Baugenehmigungsverfahren vorgelegt. 
 
 
 
Altlasten 
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Zur Abklärung der Bodenbeschaffenheit, Höhe des Grundwasserstandes und Vorhandensein möglicher 
Altlasten im Boden wurde eine sog. Baugrunderkundung durch das Ingenieurbüro gbk Teamplan GmbH 
erstellt.  
 
Die chemisch-physikalische Untersuchung hat zum Thema Altlasten ergeben, dass in der Mischprobe 
(MP) 2 für die aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Ethylbenzol und die Xylole (BETX) ein 
Gehalt oberhalb des Z 2-Zuordnungswerts ermittelt wurde. Die MP 2 wurde aus den Einzelproben KRB 
1/2, KRB 4/1 und KRB 5/2 aus dem südlichen Teil des Baufelds zusammengestellt. Die Materialien im 
Bereich MP 2 können daher nicht mehr einer Verwertung gem. der TR Boden zugeführt werden, 
sondern müssen nach Durchführung einer entsprechenden Deklarationsanalyse gem. der 
Deponieverordnung einer entsprechenden Deponie zugeführt werden. 
 
Einzelheiten können dem Fachbeitrag „Baugrunderkundung“, aufgestellt im Januar 2023, entnommen 
werden, der der Bebauungsplanbegründung als Anlage beiliegt. 
 
Klimaschutz 
 
Zur Verbesserung bzw. Abmilderung der innerstädtischen klimatischen Bedingungen und zur 
Reduzierung der abflusswirksamen Niederschlagswassermengen ist eine extensive Dachbegrünung in 
Verbindung mit Photovoltaikanlagen vorgesehen. 
 
Erneuerbare Energien 
 
Die Planung der Vierfachturnhalle sieht eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien vor. Für 
die Wärmeversorgung ist Geothermie vorgesehen. Auf dem Dach werden Anlagen für Photovoltaik 
installiert für die Stromversorgung und Warmwasserbereitung. 
 
Abfallwirtschaft 
 
Der Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
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1.2.6 Deutsche Telekom Technik GmbH mit E-Mail Schreiben vom 13.04.2023 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Vorschlag zur textlichen Festsetzung kann so nicht übernommen werden, da die Verortung 
betriebszugehöriger Versorgungsanlagen für Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB nicht 
geeignet ist. 
Selbständige Telekommunikationsanlagen können auch gem. § 14 Abs. 1a BauNVO als Nebenanlagen 
im Plangebiete zugelassen werden. Der Festsetzung einer Versorgungsfläche bedarf es in solchen 
Fällen daher nur, wenn der genaue Standort festgelegt und gesichert werden soll. 
 
Ein Hinweis zu „Versorgungsleitungen für Telekommunikation“ wird jedoch mit folgendem Wortlaut 
aufgenommen: 
 

Versorgungsleitungen für Telekommunikation 
 

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsleitungen der Deutschen Telekom GmbH. 
Diese sind im Bestand und Betrieb zu sichern. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist 
darauf zu achten, dass Bau, Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht 
behindert werden – s. „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leistungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsanlagen im Plangebiet die Deutsche Telekom 
Technik GmbH, TI NL West, PTI 22 so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. Die Anzeige ist zu richten an: Deutsche Telekom Technik GmbH, 
T NL West, PTI 22, Innere Kanalstr. 98, 50672 Köln  
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1.2.7 LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland mit E-Mail Schreiben vom 13.04.2023 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Der Hinweis zum Denkmal wird in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Da es sich bei der Planung der Vierfachturnhalle um ein Vorhaben der Innenentwicklung handelt, wird 
der Bebauungsplan gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt, da in ihm eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO bzw. eine Größe der Grundfläche von 
insgesamt weniger als 20.000 qm festgesetzt ist.  
Eine förmliche Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB ist im beschleunigten Verfahren nicht erforderlich 
und entfällt deshalb. 
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1.2.8 Geologischer Dienst NRW mit E-Mail Schreiben vom 14.04.2023 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Baugrunduntersuchung durch das Ingenieurbüro 
gbk Teamplan GmbH durchgeführt. 
Auf die Erdbebengefährdung ist das Ingenieurbüro wie folgt eingegangen: 
 

Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik 
Deutschland - Nordrhein-Westfalen -, Karte zu DIN 4149, liegt das Baufeld im Bereich der 
Erdbebenzone 1 (Gebiete, in denen gemäß dem zugrunde gelegten Gefährdungsniveau ein 
Intensitätsintervall von 6,5 bis < 7,0 zugeordnet ist. Der Bemessungswert der 
Bodenbeschleunigung beträgt 0,4 m/s²) und im Bereich der Untergrundklasse T 
(Übergangsbereich zwischen den Gebieten der Untergrundklassen R (Gebiete mit felsartigem 
Untergrund) und S (Gebiete tiefer Beckenstrukturen mit mächtiger Sedimentfüllung) sowie 
Gebiete relativ flachgründiger Sedimentbecken). 
 
Die natürlich anstehenden Böden bzw. Schichten im Untergrund sind der Baugrundklasse A - C 
(unverwitterte bis stark verwitterte Felsgesteine) zuzuordnen. 

 
Einzelheiten können dem Fachbeitrag „Baugrunderkundung“, aufgestellt im Januar 2023, entnommen 
werden, der der Bebauungsplanbegründung als Anlage beiliegt. 
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1.2.9 LVR Bodendenkmalpflege mit E-Mail Schreiben vom 17.05.2023 
 

 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 

Der Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen.  
 


